
GENEHMIGUNG

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zur Übertragung der Aufgaben von 
den Gemeinden Schwörstadt  
und Grenzach-Wyhlen  
an die Stadt Rheinfelden (Baden)
Die am 11. / 15. / 17.12.2020 geschlossene öffentlich-rechtliche Verein-
barung zwischen der Stadt Rheinfelden (Baden) und den Gemeinden 
Schwörstadt und Grenzach-Wyhlen zur Übertragung der Aufgaben nach 
§ 1 Abs. 1 Gutachterausschussverordnung (GuAVO) von den Gemeinden 
Schwörstadt und Grenzach-Wyhlen an die Stadt Rheinfelden und Bildung 
eines gemeinsamen Gutachterausschusses wird gemäß § 25 Abs. 5 GKZ 
genehmigt.
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